
Beschluss  

des Nürnberger Rates für Integration und Zuwanderung 

vom 07.02.2023 

- öffentlich -

- mit 23:5 Stimmen angenommen - 

Ermöglichung der Abberufung von Integrationsratsmitgliedern durch den 
Stadtrat bei gravierendem Fehlverhalten / Vorschlag für eine 
Satzungsänderung 

Antragstellerin: Betül Özen (für den geschäftsführenden Vorstand) 

Der Integrationsrat beschließt, anstelle eines eigenen Textvorschlags den diesem 
Beschluss als Anlage beiliegenden Entwurf der Verwaltung für eine Änderung der 
Integrationsratssatzung zu unterstützen und diesen dem Nürnberger Stadtrat zur 
Annahme vorzuschlagen. 

Begründung: 

Die Kontroverse um die rassistischen, diskriminierenden bzw. gruppenbezogen-
menschenfeindlichen Äußerungen einzelner Integrationsratsmitglieder in den 
sozialen Medien hat unter anderem gezeigt, dass es gegenwärtig keinen eindeutigen 
rechtlich geregelten Weg gibt, um Mitglieder, die wiederholt gegen die wichtigsten 
Prinzipien der Integrationsratsarbeit verstoßen, aus dem Gremium abzuberufen. 

Die aktuelle Fassung von § 3 Abs. 2 IntRS sieht nur eine Abberufung wegen 
anhaltender Nichtteilnahme an den Sitzungen des Integrationsrates vor („Auf Antrag 
des Integrationsrats kann der Stadtrat ein Mitglied abberufen, wenn es an drei 
Sitzungen innerhalb von zwölf Monaten ohne genügende Entschuldigung nicht 
teilgenommen hat“). Durch die hier vorgeschlagene Änderung der 
Integrationsratssatzung soll eine klar geregelte Möglichkeit zur Abberufung bei 
gravierendem Fehlverhalten von Mitgliedern geschaffen werden.  

Nürnberg, 07.02.2023 

Die Vorsitzende Schriftführerin 

Betül Özen Gülay Incesu-Asar 
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